
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/1/10 12Os122/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1991

Norm

ABGB §1295 IId4b1

StGB §6 F

StGB §80 C

Rechtssatz

Die Beiziehung eines Warnpostens durch den Lenker eines Pistengerätes erweist sich nur in solchen nicht oder nur

schlecht einsehbaren Pistenabschnitten als unverzichtbar, deren geringe Breite einen risikofreien Begegnungsverkehr

zwischen Skifahrern und Pistenwalze nicht ermöglicht (Schneisen, Wege etc).

Entscheidungstexte

12 Os 122/90

Entscheidungstext OGH 10.01.1991 12 Os 122/90

Veröff: EvBl 1991/104 S 449 = JBl 1991,662 (kritisch Bertel) = ZVR 1991/123 S 309 (zustimmend Reindl)
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